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Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und  

Schlafmedizin (DGSM) zur PpUGV-Umsetzung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Vorgaben des PpUGV beziehen sich auch auf stationäre  

schlafmedizinische Leistungen. Die „DRG E63B Schlafapnoesyndrom oder 

Polysomnographie oder kardiorespiratorische Polygraphie bis zwei  

Belegungstage, Alter >17 Jahre, ohne invasive kardiologische Diagnostik“  

ist aufgelistet. Die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlaf- 

medizin (DGSM) benötigt für die korrekte Umsetzung der PpUGV weitere  

Angaben im Hinblick auf die stationär indizierten schlafmedizinischen  

Leistungen. Sowohl Polysomnographien als auch Polygraphien sind  

medizinische Funktionsuntersuchungen. Die Durchführung erfolgt durch  

entsprechend qualifiziertes medizinisch-technisches Personal im  

Funktionsbereich. Vorgaben für die personelle Betreuung im Schlaflabor  

und für die Qualifizierung des medizinisch-technischen Personals sind aus 

den Qualitätsvorgaben der DGSM ersichtlich (Akkreditierung/ 

Qualitätssicherung/Qualifikationsnachweis Somnologie TA unter 

 www.dgsm.de). Dieses Personal ist unabhängig von den in der PpUGV  

festgelegten Pflegepersonalvorgabe erforderlich, da das Pflegepersonal 

 für Schlaflaboruntersuchungen nicht ausgebildet ist. Das  

medizinisch-technische Personal ist vom Beginn der Untersuchung im 

Schlaflabor anwesend, für die Überwachung der im Schlaflabor versorgten 

Patienten zuständig, für die Beendigung der Untersuchung und für die  

orientierende Beurteilung der Ableitungen.  

 

Seitens der DGSM stellt sich nun die Frage, inwieweit das  

medizinisch-technische Personal im stationären Schlaflabor bei den  

Vorgaben der PpUGV mit angerechnet werden kann, das heißt inwieweit  

schlafmedizinisch qualifiziertes medizinisch-technisches Personal  
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gleichzusetzen ist mit dem in der PpUGV enthaltenen personellen  

Anforderungen. 

 
Der DGSM-Vorstand 

 
Prof. Dr. rer. physiol. Thomas Penzel 

DGSM-Vorsitzender 

 
 
 
 


